
� 1. Anzeigenauftrag im Sinne der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffent-

lichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetrei-

benden oder sonstigen Inserenten in einer Druckzeit-

schrift und/oder in einem elektronischen Medium zum

Zweck der Verbreitung. Der Verlag ist berechtigt, Anzei-

gen hinsichtlich Inhalt, Text und Abbildungen in einer

Datenbank zu speichern und Kunden mittels elektroni-

scher Medien zugänglich zu machen.Soweit es sich um urhe-

berrechtlich geschützte schöpferische Leistungen handeln

sollte, gelten die Nutzungsrechte daran als dem Verlag

räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeräumt.

� 2.Anzeigen sind zur Veröffentlichung innerhalb eines Jah-

res nachVertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen ei-

nes Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen

eingeräumt, so ist der Vertrag innerhalb eines Jahres seit

Erscheinen der ersten Anzeigen abzuwickeln, sofern die er-

ste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgeru-

fen und veröffentlicht wird.

� 3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, inner-

halb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist

auch über die im Auftrag genannten Anzeigenmenge hin-

aus weitere Anzeigen abzurufen.

� 4. Der Werbetreibende hat rückwirkend Anspruch auf

den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb

Jahresfrist entsprechenden Nachlass. Dieser Anspruch be-

steht allerdings nur dann,wenn zu Beginn der Frist ein Auf-

trag abgeschlossen wurde, der aufgrund der Preisliste zu

einem Nachlass von vornherein berechtigte. Der Anspruch

auf Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines Monats

nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

� 5. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der

Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, un-

beschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, dem Verlag

den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der

tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass rück-

zuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn die Nicht-

erfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verla-

ges beruht.

� 6. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden

Textmillimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-

millimeter umgerechnet.

� 7. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen,

die erklärtermaßen nur in bestimmten Nummern, be-

stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-

schrift veröffentlicht werden sollen, übernimmt der Ver-

lag nur dann Gewähr, wenn die Gültigkeit des Auftrags

ausdrücklich davon abhängig gemacht wurde. Rubrizierte

Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt,

ohne dass dies ausdrücklicher Vereinbarung bedarf.

� 8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-

tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche

vom Verlag kenntlich gemacht.

� 9. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch ein-

zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beila-

genaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-

nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-

ten Grundsätzen des Verlags abzulehnen. Dasselbe gilt,

wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Be-

stimmungen verstoßen. Dies gilt auch für Aufträge, die

bei Vertretern aufgegeben worden sind. Beilagenaufträge

sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der

Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch

ihr Format oder ihre Aufmachung beim Leser den Ein-

druck eines Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder

Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.

Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber

unverzüglich mitgeteilt.

� 10. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes

und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist

der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeig-

nete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Ver-

lag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die

drucktechnisch einwandfreie Reproduktion der Anzeige.

� 11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleser-

lichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der

Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Er-

satzanzeige, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck

der Anzeige beeinträchtigt wurde. Eine weitergehende

Haftung für den Verlag ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht

für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlegers und

seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlags für

Schäden wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt

unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet

der Verlag nicht für grobe Fahrlässigkeit bei Erfüllungs-

gehilfen.

Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben er-

geben keinen Anspruch für den Auftraggeber, sofern nichts

Abweichendes vereinbart ist. Reklamationen müssen inner-

halb von 8 Tagen nach Eingang von Rechnung und Bele-

gen geltend gemacht werden. Eine Haftung ist jedenfalls

auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt und durch das

für die Anzeige oder Beilage zu entrichtende Entgelt be-

schränkt. Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Termin-

und Aufgabenänderungen, Textkorrekturen und Abbe-

stellungen, übernimmt der Verlag keine Haftung für

Übermittlungsfehler. Bei fehlerhaften Wiederholungsan-

zeigen sind Ansprüche ausgeschlossen, wenn der Werbe-

treibende die Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der Fol-

geanzeige auf Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsan-

spruch des Verlags bleibt unberührt.

Der Verlag haftet nicht für Schadensersatz bzw. Regress-

ansprüche, die sich aus Inhalt oder Form einer Anzeige,

insbesondere aus wettbewerbsrechtlichen Vorschriften er-

geben. Eine allenfallsige Haftung des Verlags ist auf den

vorhersehbaren Schaden beschränkt, der durch das für

die Anzeige oder Beilage zu entrichtende Entgelt begrenzt

ist. Dasselbe gilt für den Fall, dass Anzeigen oder Beilagen,

die auf bestimmte Termine hinweisen, zu spät erscheinen.

� 12. Probeabzügewerden nur auf ausdrücklichen Wunsch

geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für

die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sen-

det der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten

Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Geneh-

migung zum Druck als erteilt.

� 13. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben,

so wird die tatsächliche Abdruckhöhe in der Preisbe-

rechnung zugrunde gelegt.

� 14. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet,

wird die Rechnung mit Beleg spätestens am 5. Tag des auf

die Veröffentlichung der Anzeige folgenden Monats er-

teilt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste er-

sichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden

Frist zu bezahlen, sofern nicht eine kürzere Zahlungsfrist

oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für

vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

� 15. Ändern sich die Anzeigenpreise, treten die neuen

Bedingungen sofort in Kraft, es sei denn, Auftraggeber

und Verlag haben etwas anderes vereinbart.

� 16. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen

in Höhe von 5 v. h. über dem jeweils gültigen Diskontsatz

der Bundesbank sowie die Einziehungskosten berechnet.

Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-

rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-

stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung

verlangen.

� 17. Bei Konkurs wird der Gesamtbetrag für noch abzu-

nehmende Anzeigen auch im Fall des § 17 Abs. 1 KO so-

fort fällig. Jedenfalls entfällt auch jeder bewilligte Nachlass

bei Konkurs, Zwangsvergleich oder im Fall einer Klage.

� 18. Sofern Art und Umfang des Anzeigenauftrags es

rechtfertigen, liefert der Verlag mit der Rechnung zwei

vollständige Belegnummern. Kann ein Beleg nicht mehr

beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsver-

bindliche Aufnahmebescheinigung des Verlags.

� 19. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich ver-

einbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter Li-

thos und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.

� 20. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf

das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe zuge-

sichert ist und diese um mehr als 20 v. H. sinkt. Darüber

hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadenersatz-

ansprüche ausgeschlossen, wenn der Verleger dem Auf-

traggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig

Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der An-

zeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

� 21. Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Ver-

wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt

darüber hinaus keine Haftung. Einschreibesendungen auf

Chiffre-Anzeigen werden auf dem normalen Postweg

weitergeleitet. Der Verlag behält sich zum Schutz des Auf-

traggebers vor, eingehende Angebote zur Ausschaltung

von Missbrauch des Chiffre-Dienstes zu Prüfzwecken zu

öffnen. Zur Weiterleitung geschäftlicher Anpreisungen und

Vermittlungsangebote ist der Verlag nicht verpflichtet.

� 22. Druckunterlagen werden nur auf Wunsch an den

Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-

rung endet drei Monate nachAblauf des Auftrags, sofern

nicht ausdrücklich anderes vereinbart worden ist.

� 23. Erfüllungsort ist Bonn. Im Geschäftsverkehr mit

Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts

oder bei öffentlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge-

richtsstand Bonn.
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